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dienste iibernehmen. Auch war er lingere Zeit auf der Universititshibliothek
and im Staatsarchiv titig. Er starb am 12. Dezember 1953 in Basel 228,

Der folgende Pfarrer unserer Kirchgemeinde war der 1911 geborene Hans
Siegrist von Baden. Nach einem Vikariat in seiner Heimatgemeinde Baden
kam er 1935 nach Diegten/Eptingen. Im folgenden Jahr wurde die Diegter
Kirche aussen renoviert, der Turm etwas erhoht und eine neue Uhr mit Vier-
telstundenschlagwerk angeschafft. 1949 verliess Pfarrer Siegrist Diegten und
wurde Seelsorger in Rothrist. 1957 war er Pfarrer in Liestal. Doch schon im
folgenden Jahr liess er sich nach Zofingen-Strengelbach wihlen, wo er heute
noch amtet.

Im September des Kriegsjahres 1940 trat der 1913 geborene Jakob Haller
von Kolliken sein Amt in Diegten/Eptingen an. Seit dem Friihling 1953 ist er
in Derendingen Pfarrer.

Sein Nachfolger an unserer Kirchgemeinde war Heinrich Baltensweiler,
geb. 1926, von Ziirich und Kloten. Unter ihm wurde 1958/60 die Diegter Kir-
che vollstindig renoviert. Seit dem Herbst 1964 amtet er in Binningen als
Pfarrer.

Bis unsere Kirchgemeinde einen neuen Seelsorger gefunden hatte, wurde
sie von alt Pfarrer Ernst Hauri betreut.

Am 29./30. Mai 1965 wiihlte die Kirchgemeinde Diegten/Eptingen zu ihrem
27. Pfarrer seit der Reformation Hanspeter Thommen von Eptingen in Bin-
ningen.

Quellen und Anmerkungen

215 Gauss Karl, Basilea reformata, Basel 1930.

216 St A Liestal Kirchenakten E 9 Diegten/Eptingen 8a.

217 Schmassmann J. J., Heimathkunde von Diegten, 1871.

218 StA Liestal Kirchenakten E 9 Diegten/Eptingen 8a.

210 Hess J. W., Geschichte des Schulwesens der Landschaft Basel bis 1830, o.0.u.J. S. 271.

220 Hess J. W., Pfarrer Sebastian Sporlin, Schulinspektor, 1745—1812. Basler Jahrbuch 1897.
Basel 1897. S. 108 {.
Basel 1932.

2t Gauss Karl, Die Kirche des Baselbietes wiihrend der Zeit der Mediation und Restauration.

222 Gaus Karl, wie oben.

228 StA Liestal Kirchenakten E 9 Diegten/Eptingen 8a.

224 Schopf-Preiswerk Ernst, Die Basler Familie Preiswerk. Basel 1952. S. 99 f.

225 Nekrolog von Pfarrer Joh. Georg Denuz.

226 Blitter der Erinnerung an Pfarrer Emil Zimmerli, Liestal o. J.

227 Totenschau zum Jahrgang 1950 des Schweizerischen Pfarrer-Kalenders. S. 32 f.

228 Nekrologe zum Jahrgang 1955 des Schweizerischen Pfarrer-Kalenders. S. 27.

Inventar der zu erhaltenden Landschaften und
Naturdenkmailer von nationaler Bedeutung (i

Auf Anregung des Prisidenten der Kommission fiir das im obigen Titel ge-
nannte Inventar (KLN), Herrn Dr. H. Schmassmann, Liestal, drucken wir nach-
stehend die «Allgemeinen Postulate» ebenfalls ab, da sie fiir den anzustreben-
den Schutz der genannten Objekte von grosser Wichtigkeit sind.

Allgemeine Postulate iiber den anzustrebenden Schutz

1. Erhaltung des gegenwirtigen Zustandes

Die Umgrenzung der in der Liste aufgenommenen Landschaften und Na-
turdenkmiler geht aus den Karten hervor, welche jedem Objekt beigegeben
sind.
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Innerhalb der auf den Karten eingezeichneten Gebiete sollen der gegen-
wirtige Zustand und die gegenwirtige Nutzung grundsitzlich erhalten blei-
ben, sofern bei den einzelnen Objekten nicht ausdriicklich etwas anderes ge-
fordert wird.

2. Schutz von Flora und Fauna

In den Schutzgebieten und Erholungsraumen soll die Pflanzen- und Tier-
welt iiberall geschont und geschiitzt werden. Deshalb ist auf den einzelnen In-
ventarblittern darauf nur da Bezug genommen, wo besondere Schutzmassnah-
men notwendig erscheinen.

3. Neubauten

Soweit bestehende Orischaften in die zu schiitzenden Landschaften einbe-
zogen wurden, sollen deren Baugebiete nur auf Grund von Zonenpldanen erwei-
tert werden, die den Schutz des Landschaftscharakters gewahrleisten.

Ausserhalb der bestehenden und der daran anschliessenden, durch Zonen-
pline ausgeschiedenen Baugebiete sind nur Bauten zuzulassen, welche fiir die
land- und forstwirtschaftliche Nutzung notwendig und an das Landschaftsbild
gut angepasst sind. Jegliche Streubebauung durch Wochenend- und Ferienhiu-
ser oder andere nicht land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienende Bau-
ten ist auszuschliessen.

4. Freileitungen

In den zu schiitzenden Gebieten sollen ohne zwingende Griinde keine neuen
Freileitungen irgendwelcher Art erstellt werden. Die Verkabelung oder Ver-
legung bestehender Freileitungen ist anzustreben.

5. Tourismus

Die Zuginglichkeit der zu schiitzenden Gebiete soll durch keine neuen Bah-
nen und durch keine neuen Strassen erleichtert werden.

Soweit in den Schutzgebieten bestehende Strassen und Wege keine unbe-
dingt offenzulassenden Ortsverbindungen oder Zuginge darstellen, ist auf
ihnen der Motorfahrzeugverkehr zu beschrinken, namentlich durch Sonntags-
fahrverbote.

Camping soll in den zu schiitzenden Gebieten untersagt oder hichstens auf
wenigen besonders bezeichneten Pldtzen zugelassen werden.

6. Gewidsserschutz

Die in die zu schiitzenden Landschaften einbezogenen Gewiisser sollen vor
Verunreinigungen jeder Art freigehalten werden. Zur Beseitigung bestehender
Gewisserverunreinigungen sind die notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

In den Gewissern sollen die gegenwirtigen Wassermengen und Wasser-
stinde erhalten bleiben. Soweit diese bereits durch Wassernutzungen beein-
trachtigt sind, miissen Restwassermengen angestrebt werden, welche den der-
zeitigen Zustand verbessern.

7. Larmbekampfung

Jeglicher vermeidbare Lirm und jegliche Verunreinigung der Luft sind von
den zu schiitzenden Gebieten fernzuhalten.



	Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung : Nachtrag

